
 
Hausordnung 
 

Berufliche Schule des Kreises Pinneberg   
in Pinneberg   
An der Berufsschule 1 Telefon 04101 84340 - 0 info@bs-pinneberg.de 
25421 Pinneberg Telefax 04101 84340 - 700 www.bs-pinneberg.de 

 

 
Wir begrüßen Sie in unserer Beruflichen Schule in Pinneberg und heißen Sie 

herzlich willkommen! 

Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft hat das Recht, seine Meinung in angemessener Form frei 
zu äußern. In unserer Schule hat Gewalt keinen Platz - weder gegen Menschen noch gegen Sa-
chen - weder körperlich noch verbal. Bitte tragen auch Sie dazu bei, dass das Schulklima durch 
einen verständnis- und respektvollen Umgang miteinander gefördert wird.  
 

• Alle Räume und Einrichtungsgegenstände gehören der Allgemeinheit. Wer einen Schaden an-
richtet oder feststellt, meldet das sofort seiner Lehrkraft. Für mutwillig oder grob fahrlässig 
angerichtete Schäden bestehen Schadenersatzansprüche. 

• Die Unterrichtsräume sind während der Pausen zu verlassen. 

• Der Aufenthalt in den Unterrichtsräumen ist nach Unterrichtsschluss der Klasse verboten. 

• Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 

• Alle Schülerinnen und Schüler stehen während des Unterrichts und in den Pausen nur dann 

unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn sie sich auf dem Schulgelände 

aufhalten. 

• Elektronische Geräte (z.B. Mobiltelefone, MP3-Player) benutzen Sie bitte nur in den Pausen-

zeiten. Während des Unterrichts sind solche Geräte auszuschalten. Diese Geräte sind nicht 

durch die Schule versichert. 

• Private elektronische Geräte dürfen in der Schule nicht aufgeladen werden. 

• Ihren Müll entsorgen Sie bitte getrennt in die entsprechenden Behälter (grau = Restmüll,  

gelb = Grüner Punkt und blau = Papier). 

• Unterstützen Sie uns dabei, unsere Schule sauber zu halten. Verlassen Sie die Toiletten  

immer so, wie Sie es sich wünschen diese vorzufinden. 

• Wer auf ein Auto angewiesen ist, benutzt die Parkplätze für Schülerinnen und Schüler und 

beantragt einen Parkausweis bei seiner Klassenlehrkraft. Das unzulässige Parken auf den ge-

kennzeichneten Feuerwehrzufahrten und Behindertenparkplätzen ist nicht erlaubt und wird 

durch die Polizei geahndet bzw. die Fahrzeuge werden auf Kosten der Halter abgeschleppt. 

• Grundsätzlich ist die Fortbewegung mit bzw. die Aufbewahrung von technischen und nicht-

technischen Hilfsmitteln (außer aus medizinischen Gründen) im Schulgebäude nicht gestattet. 

• Fundsachen geben Sie bitte bei Ihren Lehrkräften oder im Schulbüro ab. Bei den Hausmeistern 

kann auch nach vermissten Gegenständen gefragt werden. 

• Lehrkräfte und das Personal der Schule (z.B. Hausmeister) haben Weisungsbefugnis. 

• Essen und Trinken ist in allen Fachräumen verboten. 

• Weitergehende Regeln können in den Abteilungen festgelegt werden. 


